
Bank 1 Saar:  IBAN DE 49 5919 0000 1302 5530 05     BIC: SABADE5SXXX 
 

 

Tennis-Club Saar-Pfalz e.V. 
Sitz: Homburg-Einöd 

www.tc-saarpfalz.de 
Postanschrift: 

Dr. Norbert Schott 
Auguste Schmidt Str. 15 

66482 Zweibrücken 
 Telefon: 06332/906973 

eMail: vorstand@tc-saarpfalz.de 
Stand: März 2023 

Beitragstabelle 
 

 
Jahresbeiträge 

 
1. Erwachsene 
 
 
2. Kinder /Jugendliche / 
Auszubildende + Studenten 
bis max. 27 Jahre 
 
 
 
Beispiele: 

Erstes Familienmitglied 
Eingetragene Partnerschaften, gesamt 
 
Erster Jugendlicher 
Zweiter Jugendlicher/ ab 2. Mitglied 
Dritter Jugendlicher 
Vierter Jugendlicher/ ab 5. Mitglied  
 
 
Ehepaar + 1 Kind  
Ehepaar + 2 Kinder,      3. Kind=beitragsfrei 
1 Elternteil + 1 Kind     
1 Elternteil + 2 Kinder,  3.Kind=beitragsfrei 
2 Kinder  

€  160,00 
€  270,00 

 
€    80,00 
€    50,00 
€    30,00 

beitragsfrei 
 
 

€  320,00 
€  350,00 
€  210,00 
€  240,00 
€  130,00 

 
3. Passive Mitglieder            €   36,00 
   
4. Wenn Sie als Mitglied eines anderen Tennisvereines bei uns zusätzlich eintreten, so 
zahlen Sie einen Jahresbeitrag von 110,00 €. Die Arbeitsstunden entfallen.  
Die Mitgliedbescheinigung des Erstvereines muss jährlich vorgelegt werden.   
 
Jugendliche erhalten gegen einen Eigenanteil € (Saison) von 40,00Trainingsstunden! 
                                                 

Alle aktiven und volljährigen Mitglieder haben  jährlich 4 Arbeitsstunden zu erbringen. 

Ist ein Mitglied nicht in der Lage, die Arbeitsstunden abzuleisten, wird ihm ersatzweise der Betrag von 60.00 € 

(15,00 € je Stunde) berechnet bzw. von seinem Konto eingezogen. 

Anmerkung: 
Mitglieder zwischen dem 18. und 27. Lebensjahr, die über kein eigenes Einkommen verfügen, können auf 
Antrag wie Jugendliche unter 18 Jahren eingestuft werden. Der Antrag mit entsprechendem Nachweis der 
Einkommensverhältnisse ist in jedem Beitragsjahr (bis spätestens 31. März) neu zu stellen. Geht ein 
entsprechender Antrag nicht oder verspätet ein, wird der volle Jahresbeitrag eingezogen. 
Der volle Beitrag ist spätestens in dem Jahr zu zahlen, in dem das Mitglied das 18. bzw. 27. Lebensjahr 
vollendet. Bezüglich der einmaligen Aufnahmegebühr gilt die Beitragsklasse, in die das Mitglied eingestuft 
wird. 
 
Die Kündigung der Mitgliedschaft muss bis zum 31.12. des laufenden Jahres erfolgen. 

 


